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BETREFF Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

HIER Werbeausgaben des Auswärtigen Amtes 

    BEZUG Ihre Anfrage vom 19.04.2022 
ANLAGE -- 

GZ 505-511.E 159-2022 (bitte bei Antwort angeben) 
 
 

Berlin, 5. Mai 2022 
 
Sehr geehrter Herr Geller, 
 
mit Ihrer o. g. Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) begehren 
Sie Zugang zu einer „Übersicht zu den tatsächlichen Ausgaben für Werbung der Jahre 
2018, 2019, 2020 sowie 2021 des Auswärtigen Amtes“. Ferner bitten Sie, „bei der 
Auflistung zwischen Offline- und Online-Werbung zu differenzieren. 
 
1.1. Die tatsächlichen Ausgaben für Online-Werbung, d.h. jegliche Social Media-Kanäle, 
Banner und Display-Werbung, Ad Specials, Influencer Marketing, des Auswärtigen Amtes 
im Jahr 2018. 
 
1.2. Die tatsächlichen Ausgaben für Offline-Werbung, d.h. jegliche Werbeanzeigen in 
Zeitungen, Werbespots im Fernsehen und Kino, Plakate an Litfaßsäulen und 
Plakatwänden, Flyer sowie Messeauftritte des Auswärtigen Amtes im Jahr 2018. 
 
2.1. Die tatsächlichen Ausgaben für Online-Werbung, d.h. jegliche Social Media-Kanäle, 
Banner und Display-Werbung, Ad Specials, Influencer Marketing, des Auswärtigen Amtes 
im Jahr 2019. 
 
2.2.  Die tatsächlichen Ausgaben für Offline-Werbung, d.h. jegliche Werbeanzeigen in 
Zeitungen, Werbespots im Fernsehen und Kino, Plakate an Litfaßsäulen und 
Plakatwänden, Flyer sowie Messeauftritte des Auswärtigen Amtes im Jahr 2019. 
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3.1. Die tatsächlichen Ausgaben für Online-Werbung, d.h. jegliche Social Media-Kanäle, 
Banner und Display-Werbung, Ad Specials, Influencer Marketing, des Auswärtigen Amtes 
im Jahr 2020. 
 
3.2.  Die tatsächlichen Ausgaben für Offline-Werbung, d.h. jegliche Werbeanzeigen in 
Zeitungen, Werbespots im Fernsehen und Kino, Plakate an Litfaßsäulen und 
Plakatwänden, Flyer sowie Messeauftritte des Auswärtigen Amtes im Jahr 2020. 
 
4.1. Die tatsächlichen Ausgaben für Online-Werbung, d.h. jegliche Social Media-Kanäle, 
Banner und Display-Werbung, Ad Specials, Influencer Marketing, des Auswärtigen Amtes 
im Jahr 2021. 
 
4.2.  Die tatsächlichen Ausgaben für Offline-Werbung, d.h. jegliche Werbeanzeigen in 
Zeitungen, Werbespots im Fernsehen und Kino, Plakate an Litfaßsäulen und 
Plakatwänden, Flyer sowie Messeauftritte des Auswärtigen Amtes im Jahr 2021“  
 
Auf Ihre Anfrage ergeht folgender  
 

Bescheid: 
 
Der Informationszugang erfolgt in der Form einer schriftlichen Auskunft. 
 
Zu Ziffer ... Ihrer 
Anfrage 

Betrag in EUR 

1.1 59.048,90 
1.2 133,612,42 
2.1 77.352,09 
2.2 178.459,25 
3.1 162.378,61 
3.2 148.754,29 
4.1 106.919,20 
4.2 275.303,70 

 
Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
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Ihre Rechte (Rechtsbehelfsbelehrung): 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Auswärtigen Amt in Berlin oder Bonn erhoben werden.


